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Sehr geehrte Damen und Herren, 
in Kooperation mit den Steuerberaterverbänden 
Köln, Düsseldorf und Hamburg e.V. erhalten 
Sie die aktuelle Ausgabe von „AOK direkt“. 
 
AKTUELLES 
Neue gesetzliche Rahmenbedingungen  
für Mindestlöhne  
Ende April sind mit dem Gesetz über zwin-
gende Arbeitsbedingungen für grenzüber-
schreitend entsandte und für regelmäßig im In-
land beschäftigte Arbeitnehmer (AEntG) und 
dem geänderten Mindestarbeitsbedingungen-
gesetz (MiArbG) neue gesetzliche Rahmenbe-
dingungen für Mindestlöhne in Kraft getreten. 
Während das AEntG auf tarifvertragliche Rege-
lungen setzt, die dann für allgemeinverbindlich 
erklärt werden, sieht das MiArbG Regelungen 
für tarifvertragsferne Branchen vor: Ein vom 
Bundesarbeitsministerium (BMAS) eingerichte-
ter Hauptausschuss soll demnach prüfen, ob in 
einem Wirtschaftszweig Mindestlöhne festge-
setzt, geändert oder aufgehoben werden sollen. 
Deren Höhe wird dann vom BMAS per Ver-
ordnung für rechtsverbindlich erklärt. Allerdings
hat das MiArbG derzeit noch keine konkreten 
Auswirkungen, da sich der Hauptausschuss 
erst noch konstituieren muss. 
Mit dem neu gefassten AEntG wurde der Gel-
tungsbereich für tarifliche Mindestlohnverein-
barungen erweitert. Bisher sah es Mindestlöhne 
für das Bau- und Baunebengewerbe, im Be-
reich Gebäudereinigung und Briefdienstleistung 
vor. Einbezogen wurden nunmehr sechs 
weitere Branchen:  

 Alten- und ambulante Krankenpflege 
 Sicherheitsdienstleistungen 
 Abfallwirtschaft (einschl. Straßenreinigung 

und Winterdienst) 
 Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen 

nach SGB II oder III 
 Wäschereidienstleistungen im Objektkun-

dengeschäft 
 Bergbauspezialarbeiten (Steinkohle). 

Mit Ausnahme des stark durch kirchliche Ein-
richtungen geprägten Pflegebereichs, wo zu-
nächst noch die Bildung einer speziellen 
Kommission vorgesehen ist, können in den 
neu einbezogenen Branchen nun zeitnah 
Mindestarbeitsbedingungen vertraglich fest-
gelegt werden. Nach dem Inkrafttreten kön-
nen die Tarifvertragsparteien einen Antrag 
auf eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung 
ihres Tarifvertrags stellen. Zum Teil ist dies 
schon geschehen (Übersicht unter 
www.bmas.de  Arbeitsrecht  Artikel.) 
Arbeitgeber, die unter den Geltungsbereich 
eines für allgemeinverbindlich erklärten Tarif-
vertrags fallen, müssen ihren Beschäftigten 
mindestens die darin vorgeschriebenen Ar-
beitsbedingungen gewähren. Auch im Bei-
tragsrecht sind mindestens die tarifvertraglich 
vereinbarten Entgelte maßgebend. 
 
Aktuell: Beitragssatz in der GKV gesunken 
Zum 1. Juli 2009 ist der Beitragssatz in der ge-
setzlichen Krankenversicherung von 15,5 auf 
14,9 % gesunken (Arbeitgeberanteil: 7,0 %). 
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URTEILE IN KÜRZE 
 
Versetzung: Kein Anspruch auf  
Beibehaltung der bisherigen Arbeitszeit 
Bei einer Versetzung an einen anderen Ar-
beitsplatz muss der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer nicht die gleichen Arbeitszeiten wie 
zuvor einräumen. Er ist auch nicht zur Zah-
lung der bisherigen Nachtarbeitszuschläge 
verpflichtet, entschied das Landesarbeitsge-
richt (LAG) NRW in Köln. 
Das LAG wies damit die Klage eines Zug-
reinigers ab. Nach seiner betriebsbedingten 
Versetzung zur Gebäudereinigung konnte er 
nicht mehr nachts bzw. an Sonn- und Feier-
tagen arbeiten und bekam somit auch keine 
Einkommenszuschläge mehr. In seiner Klage 
verwies er auf seine langjährige Mitarbeit in 
dem Unternehmen.  
Seine elfjährige Tätigkeit als Zugreiniger al-
lein verschaffe ihm keinen Anspruch auf Bei-
behaltung der Arbeitszeit und Fortzahlung 
der Sonderzuschläge, erklärte das Gericht. 
Da sein Arbeitsvertrag keine Vereinbarungen 
zur Arbeitszeit und auch keine genaueren 
Angaben zum Aufgabenbereich enthalte, 
habe er auch keinen Anspruch auf Arbeits-
zeiten mit Sonderzuschlägen (AZ: 5 Sa 
1289/08). 
 
Abmahnung nur mit Verhaltensregeln  
Ein Arbeitgeber muss seinen Mitarbeitern in 
einer Abmahnung deutlich machen, wie sie 
sich in Zukunft verhalten sollen. Andernfalls 
ist die Abmahnung nach einer Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts (BAG) in Erfurt 
ungültig. 
Das BAG entsprach mit seinem Urteil der 
Kündigungsschutzklage eines Fotografen. In 
den der Kündigung vorausgegangenen Ab-
mahnungen hatte sein Arbeitgeber zwar sein 
professionelles Verhalten kritisiert, ihm aber 
keine klaren Verhaltensregeln für seine zu-
künftige Arbeit gegeben. Die Abmahnungen 
seien ungültig und müssten aus der Perso-
nalakte entfernt werden, so das BAG (AZ: 
2 AZR 283/08). 

Fristlose Entlassung bei vorsätzlichem 
Arbeitszeitbetrug 
Ein Arbeitgeber kann Mitarbeitern, die fal-
sche Angaben zur Arbeitszeit machen, laut 
einer Entscheidung des Landesarbeits-
gerichts Rheinland-Pfalz fristlos kündigen. 
Eine Arbeitnehmerin hatte in zahlreichen Fäl-
len ihre Arbeitszeit falsch erfasst. Als die Sa-
che aufflog, wurde sie fristlos entlassen. Vor 
Gericht bezog sie sich auf ihre 30-jährige Be-
triebszugehörigkeit und meinte, die Kün-
digung sei unverhältnismäßig, weil sie an-
sonsten alle Bedingungen des Arbeitsvertra-
ges eingehalten habe.  
Die Richter sahen den Fall anders: Die Klä-
gerin habe ihren Arbeitgeber über einen lan-
gen Zeitraum hinweg vorsätzlich betrogen. 
So habe sie arbeitsfreie Tage als Arbeitszeit 
angegeben und dem Unternehmen auf diese 
Weise auch wirtschaftlich geschadet. Weil 
die Arbeitnehmerin das Vertrauen ihrer Firma 
absichtlich missbraucht habe, sei ihre frist-
lose Kündigung – trotz der langen Betriebs-
zugehörigkeit – rechtens (AZ: 7 Sa 735/08). 
 
Keine Pflicht zur Teilnahme  
an Personalgespräch 
Hat ein Arbeitnehmer einer Minderung sei-
nes Arbeitsentgelts bereits widersprochen, 
kann ihn sein Arbeitgeber nicht zur Teil-
nahme an einem Personalgespräch zum 
gleichen Thema zwingen. Ein Unternehmen 
sei in seinem Weisungsrecht auf Änderungs-
absprachen bezüglich des Arbeitsorts, der 
Arbeitszeit und des Arbeitsinhalts be-
schränkt, so das Bundesarbeitsgericht in 
Erfurt. Einseitige Änderungswünsche bezüg-
lich des Gehalts decke die das Weisungs-
recht regelnde Gewerbeordnung dagegen 
nicht ab (AZ: AZR 606/08). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre 
 
AOK Rheinland/Hamburg 
Die Gesundheitskasse 
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